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Energieberatung

Kostenlose telefonische Energieberatung der Klimaregion 
Rhein-VoreifelinKooperationmitderVerbraucherzentraleNRW
am 16. Februar 2022 von 14 bis 17.45 Uhr, Anmeldung erforderlich 
unter:  02222 945-285,  tobias.gethke@stadt-bornheim.de

StadtBetrieb Bornheim AöR
Donnerbachweg 15, 53332 Bornheim
Telefon: 02227 9320-0, Fax: 02227 9320-33
E-Mail: sbbmail@sbbonline.de
Homepage: www.stadtbetrieb-bornheim.de
Öffnungszeiten Friedhofsverwaltung:
Montag - Donnerstag 08:30 - 12:30 Uhr und 14:00 - 16:00 Uhr
Freitag 08:30 - 12:30 Uhr
Öffnungszeiten für Grünabfälle und Elektroschrott:
Montag 12:00 - 16:00 Uhr
Donnerstag 14:00 - 18:00 Uhr
1. + 3. Sa. im Monat 09:00 - 13:00 Uhr 

Volkshochschule Bornheim/Alfter
Alter Weiher 2, 53332 Bornheim
Telefon: 02222 945-460, Fax: 02222 945-115
E-Mail: info@vhs-bornheim-alfter.de
Homepage: www.vhs-bornheim-alfter.de

24-Stunden-Hotline für Störungen der Wasserversorgung, Ab-
wasserbeseitigung und Straßenbeleuchtung:  02227 9320-77 oder 
Störungsmeldungunterwww.stadtbetrieb-bornheim.de

Service

HallenFreizeitBad Bornheim
Rilkestraße 3, 53332 Bornheim
Telefon:  02222 3716
Zugang nur mit Online-Ticket!

Aktuelle Infos und Tickets gibt es unter: 
www.hallenfreizeitbad.de

Stadtbücherei
Servatiusweg 19 - 23, 53332 Bornheim
Telefon: 02222 938-565, Fax: 02222 938-567
E-Mail: stadtbuecherei@stadt-bornheim.de
Homepage:  www.bornheim.de/stadtbuecherei

Stadt Bornheim Bürgerinformation

Alle Fraktionen bieten regelmäßig Sprechstunden in ihren Büros 
im Servatiuscenter, Servatiusweg 19-23, Gebäude B, 3. OG. an. 
CDU  02222 9956325, cdu-fraktion@rat.stadt-bornheim.de
SPD  02222 9956331, fraktion@spd-bornheim.nrw
Bündnis 90/Die Grünen  02222 9956328, 

0151 20746104, gruene@rat.stadt-bornheim.de
UWG/Forum  02222 9956345, h.g.feldenkirchen@t-online.de
FDP  02222 9956355, fraktion@fdp-bornheim.de
ABB  0151-72211101, bornheimer123@yahoo.de

Fraktionen

Bürgersprechstunde in der Regel jeden 1. und 3. Donnerstag im 
Monat ab 16 Uhr. Anmeldung notwendig unter  02222 945-101

Bürgermeister

Stadtverwaltung Bornheim
Postanschrift:  Postfach 1140, 53308 Bornheim
Rathaus: Rathausstraße 2, 53332 Bornheim
Telefon: 02222 945-0, Fax: 02222 945-126
Bürgermail: info@stadt-bornheim.de
Homepage:  www.bornheim.de
Amt für Kinder, Jugend und Familien:
Brunnenallee 31, 53332 Bornheim,  02222 9437-0
Öffnungszeiten Bürgerbüro und Infocenter:
Montag - Mittwoch 07:30 - 16:00 Uhr
Donnerstag 07:30 - 18:00 Uhr
Freitag 07:30 - 12:30 Uhr
Terminvereinbarung unter 02222 945-181 oder -182
Öffnungszeiten Bauaufsicht und Bauberatung:
Montag 08:30 - 12:30 Uhr
Donnerstag 08:30 - 12:30 Uhr und 15:00 - 18:00 Uhr
Öffnungszeiten Amt für Schulen, Soziales, Senioren  
und Integration: DieAbteilungfürSoziales,Seniorenund 
Integration ist am Mittwoch geschlossen. Die Abteilung Schulen 
(Brunnenallee31a)folgtdenallgemeinenÖffnungszeiten.
Öffnungszeiten der übrigen Ämter:
Montag - Freitag  08:30 - 12:30 Uhr 
Donnerstag zusätzlich 15:00 - 18:00 Uhr
Besucher aller Dienststellen müssen einen medizinischen 
Mund-Nasen-Schutz tragen. Es gilt die 3G-Pflicht.

Die Sitzungen sind öffentlich und finden – soweit nicht anders angegeben – im Ratssaal des 
Rathauses Bornheim, Rathausstraße 2, statt.

Die Termine gelten vorbehaltlich möglicher Einschränkungen.
Bitte beachten Sie zur Teilnahme die aktuell geltende Coronaschutzverordnung.

Es steht nur eine begrenzte Anzahl an Publikumsplätzen zur Verfügung.
Diese werden in der Reihenfolge der Anmeldungen vergeben.

Anmeldungen können per E-Mail an claudia.gronewald@stadt-bornheim.de oder
telefonisch unter 02222 945-218 erfolgen.

In den Sitzungsräumlichkeiten ist durchgängig eine FFP2-Maske zu tragen.
Von dieser Verpflichtung ausgenommen sind Personen, die aus medizinischen Gründen keine 

Maske tragen können. Dies ist durch ein ärztliches Zeugnis nachzuweisen.
Die Teilnehmer*innen müssen außerdem  vollständig geimpft oder genesen sein oder über einen 
bescheinigten höchstens 24 Stunden zurückliegenden negativen Corona-Antigen-Schnell- oder 

PCR-Test verfügen. Vor Ort kann rechtzeitig vor der Sitzung ein beaufsichtigter kostenfreier 
Selbsttest durchgeführt werden. Die Nachweise sind am Eingang vorzuzeigen.

Aktuelle Informationen im Internet unter www.bornheim.de 
oder unter session.stadt-bornheim.de.

Die nächsten Sitzungen 
Ausschuss für Umwelt, Klima, 
Landwirtschaft, Wald und Natur
Dienstag, 15.02.2022, 18 Uhr

Schulausschuss
Mittwoch, 16.02.2022, 18 Uhr
Rheinhalle, Rheinstraße 201, Hersel

Jugendhilfeausschuss
Dienstag, 22.02.2022, 18 Uhr

Feuerwehrausschuss
Donnerstag, 03.03.2022, 18 Uhr
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Geänderte Regelungen zu Anregungen und 
 Beschwerden nach § 24, GO NRW

Gemäß § 24 der Gemeindeordnung NRW hat jeder 
das Recht, sich mit Anregungen oder Beschwer-
den in Angelegenheiten der Stadt an den Rat zu 
wenden. Die Erledigung dieser Anregungen und 
Beschwerden hat der Rat an den Ausschuss für 
Bürgerangelegenheiten übertragen. Die Ein-
gangsfrist beträgt neuerdings 28 Tage. Dies hat 
der Rat der Stadt Bornheim in seiner Sitzung am 
27. Januar 2022 beschlossen und damit die Frist 
an die generelle Antragsfrist für die städtischen 
Gremiensitzungen angepasst. Anregungen und 
Beschwerden müssen folglich in schriftlicher 
Form spätestens am 28. Kalendertag vor dem Sit-
zungstag eingereicht sein.
Weitere Möglichkeiten der Bürgerbeteiligung 
sind:
		Einwohnerfragestunde zu Beginn der Gremien-

sitzungen (§20, GeschO des Rates)
		Einwohner-/Bürgerversammlungen (§23, GO 

NRW)
		Bürgerbegehren/Bürgerentscheid (§26, GO 

NRW)
		Kontakt mit Ratsmitgliedern oder sachkundi-

gen Bürger*innen (siehe Homepage der Stadt 
Bornheim)

		Kontakt mit Ortsvorsteher*innen (siehe Home-
page der Stadt Bornheim)

		Bürgersprechstunde mit Bürgermeister*in 
(siehe Homepage der Stadt Bornheim)

Sobald es die aktuelle Situation wieder zulässt, wird 
darüber hinaus eine Zukunftswerkstatt mit den 
Bürger*innen zum Thema Bürgerbeteiligung statt-
finden. Offizielle Einladungen erfolgen rechtzeitig.

Stadt Bornheim Amtliche Bekanntmachung
Bekanntmachung

Wasserwerk der Stadt Bornheim
Die Betriebsleitung

Gemäß § 26 Abs. 3 Eigenbetriebsverordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen in der zurzeit gültigen Fassung ge-
ben wir hiermit folgendes bekannt:

1.  Der Rat der Stadt Bornheim hat in seiner 4. Sitzung am 
16.09.2021 in öffentlicher Sitzung auf Empfehlung des 
Betriebsausschusses vom 29.06.2021 folgenden Be-
schluss gefasst:

  Der geprüfte Jahresabschluss des Wasserwerkes zum 
31.12.2020 wird

 – mit einer Bilanzsumme von 37.540.833,69 EUR und
 –  mit einem Jahresgewinn von 738.924,50 EUR 

festgestellt.
  Der festgestellte Jahresgewinn in Höhe von 738.924,50 

EUR wird in den Gewinnvortrag eingestellt.
  Der Lagebericht 2020 wird zur Kenntnis genommen.
  Dem Betriebsausschuss wird für das Jahr 2020 Entlas-

tung erteilt.

2.  Gemeindeprüfungsanstalt (gpa) Nordrhein-Westfalen
  Abschließender Vermerk
  Die gpaNRW ist gemäß § 106 Abs. 2 GO in der bis zum 31. 

Dezember 2018 gültigen Fassung i.V.m. Artikel 10 Abs. 1 
des 2. NKFWG NRW gesetzliche Abschlussprüferin des 
Betriebes Wasserwerk der Stadt Bornheim. Zur Durch-
führung der Jahresabschlussprüfung zum 31.12.2020 
hat sie sich der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft BDO 
AG, Bonn, bedient.

  Diese hat mit Datum vom 21.05.2021 den nachfolgend 
dargestellten uneingeschränkten Bestätigungsvermerk 
erteilt. 

  „BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN AB-
SCHLUSSPRÜFERS

  An das Wasserwerk der Stadt Bornheim, Bornheim
  VERMERK ÜBER DIE PRÜFUNG DES JAHRESAB-

SCHLUSSES UND DES LAGEBERICHTS
 PRÜFUNGSURTEILE
  Wir haben den Jahresabschluss des Wasserwerk der 

Stadt Bornheim, Bornheim, - bestehend aus der Bilanz 
zum 31. Dezember 2020 und der Gewinn- und Verlust-
rechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2020 bis 
zum 31. Dezember 2020 sowie dem Anhang, einschließ-
lich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungs-
methoden - geprüft. Darüber hinaus haben wir den La-
gebericht des Wasserwerk der Stadt Bornheim für das 
Geschäftsjahr vom 1. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 
2020 geprüft.

		Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung 
gewonnenen Erkenntnisse

	  entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen 
wesentlichen Belangen den deutschen, für Kapital-
gesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vor-
schriften und vermittelt unter Beachtung der deut-
schen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung 
ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes 
Bild der Vermögens- und Finanzlage des Eigenbe-
triebs zum 31. Dezember 2020 sowie ihrer Ertragsla-
ge für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2020 bis zum 
31. Dezember 2020 und

	  vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein 
zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebs. In 
allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebe-
richt in Einklang mit dem Jahresabschluss, ent-
spricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und 
stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Ent-
wicklung zutreffend dar.

�� �Gemäß�§ 322�Abs. 3�Satz 1 HGB�erklären�wir,�dass�unsere�
Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungs-
mäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts 
geführt hat.

  GRUNDLAGE FÜR DIE PRÜFUNGSURTEILE
  Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und 
des� Lageberichts� in� Übereinstimmung� mit� §  317  HGB�
unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer 
(IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungs-
mäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Ver-
antwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen 
ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers 
für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lagebe-
richts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend 
beschrieben. Wir sind von dem Eigebetrieb unabhängig 
in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtli-
chen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben un-
sere sonstigen deutschen Berufspflichten in Überein-
stimmung mit diesen Anforderungen erfüllt.

  Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prü-
fungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als 
Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresab-
schluss und zum Lagebericht zu dienen.

  VERANTWORTUNG DER BETRIEBSLEITUNG FÜR DEN 
JAHRESABSCHLUSS UND DEN LAGEBERICHT

  Die Betriebsleitung ist verantwortlich für die Aufstellung 
des Jahresabschlusses, der den deutschen, für Kapital-

gesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschrif-
ten in allen wesentlichen Belangen entspricht, und da-
für, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der 
deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung 
ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes 
Bild der Vermögens, Finanz- und Ertragslage des Eigen-
betriebs vermittelt. Ferner ist die Betriebsleitung ver-
antwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Über-
einstimmung mit den deutschen Grundsätzen ord-
nungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt 
haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu 
ermöglichen, der frei von wesentlichen - beabsichtigten 
oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist.

  Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses ist die Be-
triebsleitung dafür verantwortlich, die Fähigkeit des Ei-
genbetriebs zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit 
zu beurteilen. Des Weiteren hat sie die Verantwortung, 
Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der 
Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. 
Darüber hinaus ist sie dafür verantwortlich, auf der 
Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fort-
führung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, so-
fern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegeben-
heiten entgegenstehen.

  Außerdem ist die Betriebsleitung verantwortlich für die 
Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutref-
fendes Bild von der Lage des Eigenbetriebs vermittelt 
sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahres-
abschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen 
Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der 
zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner ist 
die Betriebsleitung verantwortlich für die Vorkehrungen 
und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erach-
tet hat, um die Aufstellung eines Lageberichts in Über-
einstimmung mit den anzuwendenden deutschen ge-
setzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausrei-
chende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lage-
bericht erbringen zu können.

  VERANTWORTUNG DES ABSCHLUSSPRÜFERS FÜR DIE 
PRÜFUNG DES JAHRESABSCHLUSSES UND DES LAGE-
BERICHTS

  Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber 
zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von 
wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten – 
falschen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht ins-
gesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbe-
triebs vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen 

mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung 
gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deut-
schen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die 
Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zu-
treffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu 
erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresab-
schluss und zum Lagebericht beinhaltet.

  Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, 
aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstim-
mung�mit� §  317 HGB�unter�Beachtung�der� vom� Institut�
der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen 
Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durch-
geführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung 
stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Ver-
stößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als 
wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwar-
tet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die 
auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lage-
berichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen 
von Adressaten beeinflussen.

  Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermes-
sen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Dar-
über hinaus

	  identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesent-
licher - beabsichtigter oder unbeabsichtigter - fal-
scher Darstellungen im Jahresabschluss und im La-
gebericht, planen und führen Prüfungshandlungen 
als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen 
Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet 
sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu 
dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstel-
lungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen 
höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügeri-
sches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte 
Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. 
das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten 
können.

	  gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prü-
fung des Jahresabschlusses relevanten internen 
Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lagebe-
richts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um 
Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gege-
benen Umständen angemessen sind, jedoch nicht 
mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit die-
ser Systeme des Eigenbetriebs abzugeben.

	  beurteilen wir die Angemessenheit der von der Be-
triebsleitung angewandten Rechnungslegungsme-
thoden sowie die Vertretbarkeit der von der Betriebs-
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   leitung dargestellten geschätzten Werte und damit 
zusammenhängenden Angaben.

	  ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemes-
senheit des von der Betriebsleitung angewandten 
Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der 
Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der 
erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche 
Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen 
oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zwei-
fel an der Fähigkeit des Eigenbetriebs zur Fortfüh-
rung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. 
Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesent-
liche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im 
Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Anga-
ben im Jahresabschluss und im Lagebericht auf-
merksam zu machen oder, falls diese Angaben unan-
gemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu 
modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen 
auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestä-
tigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zu-
künftige Ereignisse oder Gegebenheiten können je-

doch dazu führen, dass der Eigenbetrieb seine Unter-
nehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.

	  beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau 
und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich 
der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zu-
grunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse 
so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beach-
tung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger 
Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen 
entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und 
Ertragslage des Eigenbetriebs vermittelt.

	  beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit 
dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung 
und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des Ei-
genbetriebs.

	  führen wir Prüfungshandlungen zu den von der Be-
triebsleitung dargestellten zukunftsorientierten An-
gaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichen-
der geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir 
dabei insbesondere die den zukunftsorientierten An-
gaben von der Betriebsleitung zugrunde gelegten be-

deutsamen Annahmen nach und beurteilen die sach-
gerechte Ableitung der zukunftsorientierten Anga-
ben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prü-
fungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben 
sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben 
wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeid-
bares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von 
den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

  Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortli-
chen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeit-
planung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfest-
stellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen 
Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung fest-
stellen.“

  Die gpaNRW hat den Prüfungsbericht der Wirtschafts-
prüfungsgesellschaft BDO AG ausgewertet und eine 
Analyse anhand von Kennzahlen durchgeführt. Sie 
kommt dabei zu folgendem Ergebnis:

  Der Bestätigungsvermerk des Wirtschaftsprüfers wird 
vollinhaltlich übernommen. Eine Ergänzung gemäß § 3 

der Verordnung über die Durchführung der Jahresab-
schlussprüfung bei Eigenbetrieben und prüfungspflich-
tigen Einrichtungen (JAP DVO) ist aus Sicht der gpaNRW 
nicht erforderlich.

  Herne, den 08.11.2021
 gpaNRW
 Im Auftrag
 Harald Debertshäuser

3.  Der Jahresabschluss sowie der Lagebericht des Was-
serwerk der Stadt Bornheim liegen zur Einsicht während 
der Öffnungszeiten montags bis freitags von 8:30 Uhr 
bis 12:30 Uhr im Stadtbetrieb Bornheim AöR, Donner-
bachweg 15, 53332 Bornheim, Zimmer 0.13 bereit.

Bornheim, den 19.11.2021
gez. Christoph Becker (Erster Betriebsleiter)
gez. Ralf Cugaly (kaufmännischer Betriebsleiter)
gez. Manfred Schier (technischer Betriebsleiter)


